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Merkblatt für den aktiven Dienst
Entsprechend der Satzung leisten die Vereinsmitglieder untereinander Hilfe bei Problemen des täglichen Lebens.
A   Generelles:
1. Unser Büro in Bischofsheim, Alter Gerauer Weg 28, ist dienstags von 15.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
2. Bei Bedarf können wir in den Rathäusern in Ginsheim-Gustavsburg eine Sprechstunde vereinbaren.
3. Hilfegesuche sollen an obige Telefonnummer gerichtet werden. Der dort laufende Anrufbeantworter wird täglich einmal abgehört. 
4. Im Einzelfall können nach Absprache Anrufe an die privaten Telefonanschlüsse der Vorstandsmitglieder getätigt werden.

B  Vorgehensweise bei neuen Hilfegesuchen, die die Generationenhilfe Mainspitze e.V. erreichen.	

1.  Derjenige, der das Hilfegesuch annimmt, soll 
a) eine Gesprächsnotiz anlegen 
Vordruck mit Datum Uhrzeit, Name, Anschrift, Telefonnummer, ggf. persönlichen Daten    
    	b)     welche Art der Hilfe und      	
	c)     wann, wo und wie oft, diese erbracht werden soll.

2. Der Hilfesuchende wird von einem Vorstandsmitglied kontaktiert, um genaue Angaben (vor Ort) zu bekommen. Danach werden aktive Mitglieder angesprochen, um einen passenden Hilfeleistenden zu finden.

3. Es ist sinnvoll, dass bei längerfristig angelegten Hilfsanfragen immer mehrere Personen die Aufgabe übernehmen, um allen ein Maß an Flexibilität in der Zeit zu ermöglichen und die einzelnen Helfenden nicht zu stark belastet werden. Außerdem kann die Bindung an eine Person sehr intensiv und für die Helfenden zur Belastung werden. Die Herausgabe der eigenen Telefonnummer sollte mit Bedacht erfolgen.

C  Hinweise zur praktischen Arbeit:
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arbeitsangebote für die aktiven Mitglieder. 
Wir bieten Projekte und Einzelaufträge an.

Bei Projekten arbeiten wir in der Regel mit mehreren Vereinsmitgliedern z.B. in Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen zusammen. Wir gestalten eigene und fremde Feste, unseren Kreativ- und Kaffeetreff, und bieten den Besuch des Nikolauses an, und vieles mehr. 
Jedes Projekt hat ggfs. einen Projektleiter.
Für Einzelaufträge werden zum jeweiligen Auftrag passende Mitglieder gesucht und von einem Vorstandsmitglied ggf. dem Hilfesuchenden und der Familie vorgestellt. Die Annahme oder auch die Ablehnung der Aufgabe ist (von beiden Seiten) natürlich jederzeit möglich.
Möglich sind z.B.
· Begleitung zum Arzt (Fahrten) im Rahmen von normalen Arztterminen, auch zu Krankenhausterminen und Physiotherapie.
· kleine handwerkliche Tätigkeiten, wobei die Hilfeleistung eher in Richtung  Geräte überprüfen oder Bild aufhängen zu verstehen ist. Die Abgrenzung zu professionellen Handwerksbetrieben ist wichtig.
· Bei ungeplanter Abwesenheit Briefkasten leeren Mülleimer rausstellen.
· Hilfestellung bei allen Varianten der PC-Arbeit.

Nicht möglich sind folgende Tätigkeiten: 
· Abholung (Fahrten) nach Behandlungen, z.B. Chemo, 
· Wenn der Wohnort des Hilfesuchenden außerhalb der Mainspitzgemeinden ist.
· Die Übernahme von Putzarbeiten 
· Es werden keine pflegerischen Tätigkeiten übernommen, dazu gehört z.B. auch das Sortieren und Portionieren der Medikamente.
D  Abrechnung (Formulare)
Der Einsatz von Helfern wird mit einem Punktesystem bewertet. Dem Helfer werden für die erste angefangene Stunde 2 Punkte, für jede weitere halbe Stunde ein Punkt gutgeschrieben. 
Hilfesuchende ohne Punkte zahlen eine Gebühr, für die erste Stunde 1,50 €, für jede weitere halbe Stunde 0,75 € sowie eine KM-Pauschale von 0,30 € pro Km, die der Fahrer erhält. Die Gebühr ist vom Helfer im Büro gemäß unserer GO quartalsweise (auch zur Punkte-Gutschrift) abzurechnen. 
Hilfesuchende, die Punkte haben, zahlen keine Gebühr und keine Fahrtkosten. 
     Fahrtkostenabrechnung 
Die Kosten für Fahrten zum und vom Einsatzort sowie für die Fahrten für Hilfesuchende, die Punkte haben, zahlt der Verein. Fahrkosten sind auf dem entsprechenden Formular im Büro zu beantragen. (ggf. Briefkasten) 
Fahrten von und zum Büro sind nicht abrechnungsfähig.  
Versicherungen
Für aktive Mitglieder besteht eine Unfall-, Haftpflicht- und Dienstreise-Fahrzeug-Versicherung.  Im Schadensfall bitte sofort ein Vorstandsmitglied benachrichtigen oder auf unseren Anrufbeantworter unter der Nummer 06144/20250 sprechen und angeben was passiert ist. Ein Vorstandsmitglied wird sobald als möglich zurückrufen.
Der Polizei ist der Schaden bzw. das Ereignis auf jeden Fall zuerst zu melden und darauf zu drängen, dass der Vorgang aufgenommen wird, da dies aus versicherungstechnischen Gründen unbedingt notwendig ist. 

Dieses Merkblatt wurde am 01.12.2025 überarbeitet und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.     
 Alle vorher erschienenen Merkblätter sind hiermit ungültig.
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